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9.7. Der Abs. 22 wird wie folgt ergänzt:*
Durch die Staatliche Plankommission sind ent
sprechend den terminlichen Festlegungen für die. 
Ausarbeitung der Planentwürfe im Zusammen
hang mit der Durcharbeitung der eingereichten 
Planentwürfe der Ministerien zu S- und M-Po- 

' sitionen Bilanzberatungen mit den Ministerien 
unter Beteiligung des Ministeriums für Außen
handel durchzuführen. Sie sind insbesondere 
darauf zu richten, die volkswirtschaftlich not
wendige Leistungs- und Effektivitätsentwick
lung zu sichern, die Außenwirtschaftsaufgaben 
nach Erzeugnissen zu untersetzen und die erfor
derlichen volkswirtschaftlichen Verflechtungen 
zu gewährleisten. ^ ,

9.8. Der Abs. 24 wird wie folgt ergänzt:*
Die am Aufkommen der jeweiligen Material-, 
Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanz beteilig
ten Kombinate haben jeweils bis Mitte Januar 
des Planjahres den bilanzierenden bzw. bilanz
beauftragten Kombinaten die zur Untersetzung 
der betreffenden Bilanzen erteilten staatlichen 
Produktionsauflagen, gegliedert nach Kombi
natsbetrieben, zur Information und Kontrolle 
sowie zur Gewährleistung der Einheit Von Pro
duktionsauflagen und S- und . M-Bilanzen zu 
übergeben.

9.9. Als Abs. 27 wird aufgenommen:*
(27) Auf der Grundlage der bestätigten MAK- 
Bilanzen des Jahresvolkswirtschaftsplanes sind 
zur plan- und bilanzwirksamen Nutzung aller 
Reserven für die aus Fondsrückgaben und Be
ständen freigesetzten materiellen Fonds entspre
chend den dazu geltenden Rechtsvorschriften6 
Vorschläge für deren effektive volkswirtschaft
liche Nutzung zu erarbeiten. Das hat unter An
wendung der Vordrucke 1755 (für Fondsrück- 

- gaben) und 1756 (für Bestände) zu erfolgen.

10. Zu Ziff. 4.3. (S. 49)
10.1. Im Abs. 1 wird Buchst, a wie folgt gefaßt:

a) bestätigte Investitionsvorhaben, einschließlich 
der Investitionsvorhaben des eigenverant
wortlich zu erwirtschaftenden und zu ver
wendenden Investitionsfonds sowie General
reparaturen, darunter Vorhaben zur Nutzung 
von Ergebnissen des Staatsplanes Wissen
schaft und Technik

10.2. Als Absätze 6 und 7 werden auf genommen:
(6) Die Lieferer haben den Bedarf der Fonds
träger zur materiell-technischen Sicherung der 
Investitionsvorhaben des eigenverantwortlich 
zu erwirtschaftenden und zu verwendenden In
vestitionsfonds zu prüfen und nach Prüfung 
mit dem Bilanzierungsvorschlag den Bedarf für 
Investitionsvorhaben des eigenverantwortlich 
zu erwirtschaftenden und zu verwendenden In
vestitionsfonds in einer Summe den bilanzie
renden bzw. bilanzbeauftragten Organen zu 
übergeben (auf Vordruck 1709).
(7) Die materiellen Fonds für Investitionsvor
haben des eigenverantwortlich zu erwirtschaf
tenden und zu verwendenden Investitionsfonds 
werden nach Bestätigung der MAK-Bilanzen 
(einschließlich der dazugehörigen vorhabenkon
kreten Unterlagen) im Rahmen der Bilanzan
teile der Versorgungsbereiche als Bestandteil 
der staatlichen Planauflagen erteilt. Dazu wird

6 z. Z. gelten die Anordnung vom 3. Dezember 1984 über die Quar
tals- und Monatsplanung sowie über die Freisetzung und effektive 
Verwendung materieller Fonds (GBl. I Nr. 35 S. 417) und die Anord
nung vom 21. November 1986 über Fondsrückgaben an den Staat mittels 
Scheck der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I 
Nr. 35 S. 442).

mit den Bilanzdirektiven eine notwendige 
Zweckbestimmung festgelegt.

11. Zu Ziff. 5 (S. 50)
11.1. Der Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:*

Die mit den Bilanzen festgelegten materiellen 
Fonds (Bilanzanteile) sind von den Verbrau
chern als Höchstgrenze den geplanten Produk- 

. tions- und Leistungsaufgaben sowie den Kosten 
zugrunde zu legen.

11.2. Im Abs. 6 wird die Bezeichnung „Ministerium 
für Materialwirtschaft“ durch „Ministerium für 
Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau“ 
ersetzt.

11.3. Im Abs. 11 wird als Buchst, d aufgenommen:
d) Der Produktionsmittelhandel hat den kurz

fristig auftretenden, nicht planbaren Minder
mengenbedarf für Aufgaben des Staatspla
nes Wissenschaft und Technik sowie der For
schung und des wissenschaftlichen Gerätebaus 
(Lagerbezug von Kleinmengen) ohne Bilanz
anteile zu sichern.

12. Zu Ziff. 6.1. Abs. 2 (S. 53)
Der 1. Satz wird gestrichen. Der 2. Satz wird wie 
folgt gefaßt:
Die Aufgaben zur Entwicklung des Produktions
mittelhandels sind durch die zuständigen Mini
ster in eigener Verantwortung in Übereinstim
mung mit dem Minister für Materialwirtschaft 
festzulegen.

13. Zu Ziff. 6.2. (S. 53)
Der Abs. 8 wird wie folgt gefaßt:
(8) Das Ministerium für Materialwirtschaft ist 
berechtigt, an den Planverteidigungen der Or
gane des Produktionsmittelhandels teilzuneh
men.

14. Zu Ziff. 7.1. (S. 55)
Im Abs. 2 wird der 1. Satz wie folgt gefaßt: 
Versorgungsanordnungen werden von dem bi
lanzverantwortlichen Minister erlassen. Versor
gungsanordnungen und andere spezielle Rechts
vorschriften, durch die Bestell- und Lieferfristen 
festgelegt werden, sind mit den Ministern und 
Leitern anderer zentraler Staatsorgane, denen 
die Hauptverbraucher unterstehen, sowie mit 
der Akademie der Wissenschaften der DDR und 
dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwe
sen abzustimmen und bedürfen der Zustim
mung des Ministers für Materialwirtschaft, des 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission 
und des Vorsitzenden des Staatlicher) Vertrags
gerichtes.

15. Zu Ziff. 7.2. (S. 55)
15.1. Im Abs. 1 wird der 1. Satz wie folgt gefaßt:

(1) Für die Realisierung der festgelegten Lei
stungsziele der Forschung, einschließlich des 
wissenschaftlichen Gerätebaus, sind die notwen
dige Gerätetechnik sowie Bauelemente, Ver- 
brauchsmäterialien u. a. Forschungsbedarf be
darfsgerecht bereitzustellen. Material, ein
schließlich Bauelemente, Maschinen und Ausrü
stungen für Aufgaben aus Staatsaufträgen, Ein
zelaufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und 
Technik sowie Aufgaben der erkundenden 
Grundlagenforschung mit besonderer gesell
schaftlicher Bedeutung, einschließlich der Nut
zung der Ergebnisse, sind durch die Verbraucher 
vorrangig im Rahmen der geplanten Fonds zu 
realisieren.

15.2. Im Abs. 2 wird nach dem 1. Satz aufgenommen: 
Die bilanzierenden Organe sind verpflichtet, bei 
kurzfristig auftretendem, nicht planbaren Be-


